
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 18 Bgld. PKVG § 18
 Bgld. PKVG - Burgenländisches Pensionskassenvorsorgegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Der Rechtsträger kann einen Pensionskassenvertrag mit einer Pensionskasse bei Erfüllung der Voraussetzungen des

§ 17 PKG kündigen, sofern sämtliche davon erfaßten Anwartschafts- und Leistungsberechtigte mit der Kündigung des

Pensionskassenvertrages einverstanden sind.
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